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Lieb' und Leid mit ihnen theilen werden. Und wodurch konnten auch
die Herzen der Jetztlebenden eher gewonnen werden, als wenn sit
sehen, wie bereitwillig ihre Mitcidgenossen ihrem Bedürfnisse in
Förderung einer bessern Zugendbildung zu Hülfe kommen? — Mit
Freuden wird die Redaction der Schulblatter Beiträge zur
Förderung dieses SchulhauSdautS annehmen und an die Behörde in
Brunnen befördern, auch seiner Seit dem Publikum Rechenschaft
über ihre Verwendung geben.

A a r g a u.
Indem wir auf unsere Mittheilungen über daS Fabrikschul-

westn in den Bezirken Baden und Brugg verweisen (S. 156),
fügen wir am Schlüsse dieses Heftes nach folgende neuere
Nachrichten bei:

») Die hohe Rcgktung hat den Kantonsschulrath (am 21.
Febr.) ermächtigt, wenn wieder Fälle vorkommen, wo Fabrikbesitzer
trotz wiederholter Warnung fortfahren, dem §. 1t dcS Schulgesetzes
und dem §, 1l6 der Vollziehungsverordnung zuwider Kinder in
Arbeit zu stellen, welche kein Entlassungszeugniß aus der Alltagsschult
vorlegen können,, gegen diese Herren bei den Gerichten zu klagen
und von diesen die Belegung mit einer entsprechenden Buße zu ev-
wartcn, — Von diesem Beschlusse der hohen Regirung hat der Kai»
tonsschulratl) den Bezirksschulräthen durch Kreisschreiben vom 15.
März Kenntniß gegeben.

b) Nach einem ferneren KrciSschreiben vom tZ. Marz hat der Kau«
tonsschulrath, wie früher den ersten, so nun auch den zweiten Band
von Schulers „Thaten und Sitten der Eidgenossen
für die vaterländische Jugend" einer genauen Einsicht und
Prüfung unterworfen, und erstickt die Kezirksschulräthe, sämmtliche
Lehrer auf dieses Werk aufmerksam zu machen und in seinem Austrag

ihnen dasselbe» al« Hand- und Hülfsbuch zur eigenen Beleh»
rung in der vaterländischen Geschichte zu empfehlen.

e) Der Kantonsschulrath hat am 24. März die Bezirksschul«
räthe beauftragt, sämmtliche provisorische Lehrer und Schulverweser

zu pünktlicher und getreuer Erfüllung ihrer Amtsodlie-
aenheiten in Verpflichtung auszunehmen Diese Anordnung der oberste»

Schulbehörde wurde durck die traurige Erfahrung herbeigeführt,
daß einzelne provisorisch angestellte Lehrer und Sckulvenveser den
durch Gesetz und Reglement ihnen vorgèzeichneten Verpflichtungen
nicht sorgfältig nachgekommen sind, indem sie sich der Meinung zu
überlassen schienen, die genaue Befolgung des Gesetzes und Reglements

liege nur dem definitiv angestellten Lehrern ob. Hoffentlich
wird sie nun die angedeutete Maßregel eines Besseren belehren.

D t u k k f e h l e r.
S. 6l Z. von unten statt «eunzehn lies 79,

8v „ 7 „ oben » UerikSn „ Uetiksn.
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